
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 28 
60. Jahrgang 
Donnerstag, 
14. Juli 2022 
 

 

Bürgermeisteramt Leibertingen 
 

Öffnungszeiten: 
 

Montag   08.30 – 12.00 Uhr und  
14.00 – 18.30 Uhr 

Dienstag   08.30 – 12.00 Uhr  
nachmittags geschlossen 

Mittwoch   ganztags geschlossen 
Donnerstag   08.30 – 12.00 Uhr und  

14.00 – 16.30 Uhr 
Freitag   08.30 – 12.00 Uhr 
 
 

Rathaus vom 08. – 19.08.2022 geschlossen! 
 

Wir bitten um Beachtung, dass das Rathaus in der 
Urlaubszeit vom 08.08. – 19.08.2022 geschlossen 
hat.  
 

Bitte erledigen Sie Ihre Amtsgeschäfte möglichst 
noch vor dem Urlaub. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 

 
 

Postfiliale Leibertingen 
 

Öffnungszeiten: 
Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr  08.30 – 12.00 Uhr 
Mi, Sa   09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags: 
Mo   16.00 – 18.00 Uhr 
Do   15.00 – 16.00 Uhr 
 
 

Gekürzte Öffnungszeiten der Postfiliale 
während der Urlaubszeit: 
In der Zeit vom 08.08. – 19.08.2022 ist die Postfiliale 
nur vormittags geöffnet: 
Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr   08.30 – 11.00 Uhr 
Mi + Sa       09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags geschlossen! 
 

Wir bitten um Beachtung! 
Ab Montag, 22. August 2022 sind wir wieder zu den 
gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. 
 

 

Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen 
 

Altheim        Montag, 19.15 - 20.15 Uhr 
  Telefon:        Ortsverwaltung: 07777/939635,  

       Bürgerhaus:       07777/939636 
  E-Mail:         OV-Altheim@leibertingen.de 
 

Kreenheinstetten   Donnerstag, 18.30 – 21.00 Uhr 
  Telefon:        07570/266 
  E-Mail:  ortsverwaltung.kreenheinstetten@leibertingen.de 
 

Thalheim        Dienstag, 18.00 - 19.30 Uhr 
  Telefon:        07575/7180062 
  E-Mail: ortsverwaltung.thalheim@leibertingen.de 
 
 
 

Ferienzeit – Gemeindeblatt 
 

Das Gemeindeblatt macht in der 31., 32. und 33. Ka-
lenderwoche Ferien.  
Am 04.08., 11.08. und 18. August 2022 erscheint 
somit kein Gemeindeblatt! 
 

Wir bitten um Kenntnisnahme und rechtzeitige Anzei-
genaufgabe für das letzte Gemeindeblatt vor den 
Ferien, das am Donnerstag, 28. Juli 2022 erscheint. 
Annahmeschluss:  
Dienstag, 26.07.2022, 12.00 Uhr.  
Wir bitten um Beachtung. 
 

 
 

Bereitschaftsdienst 
Notruf Rettungsdienst / Feuerwehr     112 
Notruf Polizei        110 
Polizeiposten Meßkirch   07575 / 28 38 
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Sigmaringen 

Telefon 116 117 
Notfalldienstzeiten: 
Sa./So./Feiertag   08.00 - 22.00 Uhr 
Apotheken‐Notdienst: Tel. 0800 0022 833 
Giftnotrufnummer: Tel. 0761 19240 
Familiengesundheitszentrum  
Hebammensprechstunden und Fachstelle für Frühe Hilfen 
„Familie am Start“  
Information, Unterstützung und Beratung für Familien rund 
um die Geburt bis zum Leben mit dem Kind. 
Landratsamt Sigmaringen, Telefon 07571/102-4209 
www.landkreis-sigmaringen.de/fgz  

 

 
Herausgegeben vom Bürgermeisteramt Leibertingen. Verantwortlich  
Bürgermeister: Stephan Frickinger Tel: 0 74 66 / 92 82 0, Fax: 0 74 66 / 92 82 99 
Email: info@leibertingen.de, Internet: www.leibertingen.de 



HIV‐Sprechstunde 
Die HIV-Sprechstunde donnerstags ab 14:30 Uhr nach Ter-
minvergabe im Landratsamt Sigmaringen. Termine werden 
anonymisiert unter der Telefon-Nummer 07571/102 6401 
vergeben. 
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) 
Ravensburg‐Sigmaringen 
Kostenlose Beratung für Menschen mit Behinderung, chro-
nischer Erkrankung und deren Angehörigen. Tel: 07571 
7523910 - www.eutb-rv-sig.de 
WEISSER RING Opferschutz‐Opferrechte‐Opferhilfe 
Außenstelle Sigmaringen, Tel. 0151 / 55164829 
Nachbarschaftshilfe „von Haus zu Haus“  
Einsatzort Leibertingen / Kreenheinstetten: 
Frau Ute Schüle, Tel. 07466 / 91 05 72 
Einsatzort Thalheim / Altheim: 
Frau Eva Rist, Tel. 07575 / 92 66 73 oder 0151 654 80 540  
Sozialstation St. Heimerad e.V. Meßkirch 
Tel. 07575 / 920 600-0 
Dorfhelferinnen‐Station Meßkirch‐Leibertingen 
Frau Sabine Mutschler, Tel. 07575 / 209 531 
Handy: 0162 / 7567982,  
E-Mail: sabine.mutschler@dorfhelferinnenwerk.de  
EnBW Regional AG 
Kostenlose Störungsnummer 0800 3629-477 
Forstrevier Leibertingen 
Förster Christoph Möhrle, Tel. 07777 / 1743 
E-Mail: christoph.moehrle@lrasig.de 
Bücherei Leibertingen 
montags von 17.00 – 18.30 Uhr (außer an Feier- und Feri-
entagen) im Rathaus Leibertingen 
Bücherei Thalheim 
mittwochs von 17.30 – 19.00 Uhr (außer an Feier- und Fe-
rientagen) im Haus der Vereine/Rathaus Thalheim 
Nahwärme Leibertingen 
Tel. 07466 / 9282 – 25 
Corona Testzentrum Leibertingen 
Tel. 0162/3829606 (erreichbar 10 - 11 Uhr & 14 - 16 Uhr) 
 
 
 

Müllabfuhrtermine 
 

Gelber Sack: 
Donnerstag, 21. Juli 
 

Recyclinghof Leibertingen geöffnet 
Mai - Oktober 

Mittwoch 17 – 18.30 Uhr, Freitag 13.30 – 17 Uhr, 
Samstag 9 – 12 Uhr 
 
 
 

 
 

Ferienprogramm der Gemeinde 
Bitte den Anmeldeschluss am 22.07.2022 für das 
Ferienprogramm beachten. 
Flyer liegen auf dem Rathaus für Sie aus.  
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Bauförderrichtlinie der 
Gemeinde Leibertingen zur Stärkung 

ihrer bebauten Ortskerne 
Präambel 
Die zunehmende Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Flächen durch Bauten und Infrastruktur wird 
schon seit Jahren in Fachkreisen und in der Öffent-
lichkeit als Problem gesehen. Der regionale Bauflä-
chen- und Wohnungsmarkt im ländlichen Raum un-
terliegt einem starken Wandel. Die demografische 
Entwicklung führt zu einer Gesellschaft, in der immer 
mehr ältere Menschen wohnen und gleichzeitig die 
Bevölkerungszahl stagniert bzw. sinkt. Im Innenbe-
reich der Ortschaften werden bestehende Gebäude 
immer weniger renoviert bzw. neu gebaut und die An-
sprüche an den Wohnraum verändern sich. Um die-
ser Entwicklung entgegen zu wirken, gewährt die Ge-
meinde Leibertingen für Investitionen zur Erhaltung 
vorhandener sowie zur Schaffung neuer Bausub-
stanz in den bebauten Ortskernen Zuwendungen, um 
erhaltenswerte leerstehende Gebäude in der Ge-
meinde zu revitalisieren oder vorhandene Baulücken 
zu schließen. Damit soll einer steten Abwanderung in 
die Neubaugebiete und einer Verödung der Orts-
kerne entgegengewirkt werden. 
 

§1 Ziele des Förderprogramms 
 Eindämmung des Landschaftsverbrauchs 
 Aktivierung innerörtlicher Potentiale 
 Belebung des Ortskerns und Verbesserung der 

Wohnqualität 
 Aktive innerörtliche Baulandentwicklung 
 Verbesserung der Gebäudesubstanz zur Errei-

chung zeitgemäßer Wohnverhältnisse 
 Aufwertung des Orts- und Straßenbildes 
 Verbesserung des Wohnumfeldes 
 Aktivierung der Grund- und Gebäudeeigentümer 
 Leerstände durch neue Nutzungen oder Rückbau 

beseitigen 
 

§ 2 Geltungsbereich 
(1) Der räumliche Geltungsbereich ist durch die an-

hängenden Lagepläne mit eingetragenen Gel-
tungsbereichen festgelegt. Eine Neueinteilung 
kann durch den Gemeinderat mit einer Vorankün-
digung von einem Jahr beschlossen werden.  

 

§ 3 Fördervoraussetzungen 
(1) Das dem Förderprogramm zugrundeliegende Ge-

bäude oder Grundstück muss den Zielen des För-
derprogramms gemäß § 1 entsprechen, im Gel-
tungsbereich gemäß § 2 liegen und vor mindes-
tens 60 Jahren (entsprechend der Fertigstellungs-
anzeige) zum Datum der Antragsstellung errichtet 
worden sein. Weitere Objekte können ausnahms-
weise zugelassen werden. Über die Zulassung 
entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall.  

(2) Die Nutzung des Gebäudes hat nach der Bewilli-
gung 10 Jahre lang so zu erfolgen, wie es nach 
der Antragsstellung geplant war und nach den 
Förderrichtlinien zulässig ist. Im Falle einer vorzei-
tigen Änderung wird der Zuschuss entsprechend 



der abweichenden Nutzung anteilig pro Kalender-
jahr zurückgefordert. Ausnahmen von dieser Re-
gelung sind nur aufgrund triftiger Gründe möglich 
und müssen vom Gemeinderat beschlossen wer-
den. 

(3) Antragsberechtigt sind nur natürliche Personen, 
die zum Zeitpunkt der Antragstellung Eigentümer 
eines im Geltungsbereich förderfähigen Gebäu-
des bzw. eines Grundstücks sind und innerhalb 
der Frist gemäß §3 Abs. 2 bleiben. Im Falle einer 
vorzeitigen Veräußerung wird der Zuschuss in 
Gänze zurückgefordert. 

(4) Die Baumaßnahme muss binnen einer Frist von 4 
Jahren nach angezeigtem Baubeginn abgeschlos-
sen sein. 

(5) Gebäude sind förderfähig, sofern diese an ein vor-
handenes Nahwärmenetz angeschlossen wer-
den. Abweichungen können, wenn dies wirtschaft-
lich nicht darstellbar ist, im Einzelfall genehmigt 
werden. Dies greift nicht bei Neubauten und Um-
bauten sofern eine effizientere/alternative Heiz-
quelle nachgewiesen wird, oder ein Heizungs-
tausch wirtschaftlich noch nicht zuzumuten ist.  

(6) Je Gebäude kann binnen einem Zeitraum von 10 
Jahren ein Antrag gestellt werden. 

 

§ 4 Förderfähige Objekte 
Förderfähig ist die Bausubstanz von sanierungsbe-
dürftigen Gebäuden, die ehemals zu Wohn-, Ge-
werbe- und landwirtschaftlichen Zwecken dienten 
und einer Wohnnutzung mittels das Ortsbild positiv 
beeinflussendem Neubau oder das Ortsbild positiv 
beeinflussender Sanierung zugeführt werden. Dar-
über hinaus muss eine Eigennutzung oder langfristig 
angelegte Vermietung erfolgen, der Bau von Ferien-
wohnungen wird nicht gefördert. Soweit für rückge-
baute Altgebäude ein Ersatzgebäude errichtet wird, 
ist der Ersatzbau förderfähig. Die Bebauung von Bau-
lücken ist ebenfalls förderfähig. 
 

§ 5 Art und Höhe der Förderung 
(1) Die Höhe der Förderung beträgt 5 % der nachge-

wiesenen Investitionskosten. Die maximale För-
derung ist auf einen Höchstbetrag für max. 3 
Wohneinheiten je Objekt und Antrag begrenzt.  

(2) Neben der Förderung zu Wohnzwecken nach § 5 
Abs.1 wird bei Eigentümern mit Eigennutzung 
eine kinderbezogene Förderung von zusätzlich 
2,5 % der nachgewiesenen Investitionskosten pro 
Kind gewährt. Die Förderung gilt für Kinder der an-
tragsstellenden Person und bei Eigennutzung, die 
zum Zeitpunkt der Antragsstellung im gemeinsa-
men Haushalt leben und das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben oder innerhalb der ersten 2 
Jahren nach der Antragsstellung geboren werden 
(Nachweis Geburtsurkunde). 

(3) Die nachgewiesenen Investitionskosten ergeben 
sich aus der tatsächlich getätigten Investitions-
summen ohne Grunderwerbskosten und Eigen-
leistungen, abzüglich aller erhaltenen Zuwendun-
gen anderer Zuschussgeber. Steuerliche Vorteile 
werden nicht berücksichtigt. Dabei muss mindes-
tens eine Investitionssumme von 50.000 € (brutto) 
erreicht werden. 

(4) Die Förderung je Wohneinheit beträgt nach § 5 
Abs. 1 maximal 10.000 €. 

(5) Die maximal kindbezogene Förderung pro Kind 
nach § 5 Abs. 2 beträgt 5.000 €, insgesamt je An-
trag summiert maximal 10.000 € (entspricht 2 Kin-
der). 

 

§ 6 Antragstellung und Antragsverfahren 
(1) Vor Antragstellung hat eine Beratung durch die 

Verwaltung zu erfolgen. Die Beratung wird be-
scheinigt und ist dem Antrag beizufügen. 

(2) Der Fördermittelantrag ist vor Beginn der Bau-
maßnahme bei der Gemeinde Leibertingen 
schriftlich zu stellen (Antragsformulare sind im 
Rathaus oder auf der Homepage der Gemeinde 
Leibertingen erhältlich). 

(3)   Mit der baulichen Umsetzung des Vorhabens 
darf erst nach der Bewilligung der Fördermittel    

begonnen werden. Die Gemeinde verpflichtet sich, 
über den Förderantrag nach Antrageingang bin-
nen von 3 Monaten zu entscheiden. Eine Bewilli-
gung erfolgt schriftlich. 

(4) Die Bewilligung durch die Gemeinde wird nach 
Prüfung der Fördervorrausetzungen dem Gemein-
derat zur Kenntnis vorgelegt.  

(5) Die Gemeinde stellt im Rahmen der mittelfristigen 
Haushaltsberatung für dieses Förderprogramm Fi-
nanzmittel im Haushaltsplan ein. Somit soll ein 
verlässlicher Planungshorizont für den Antragstel-
ler geschaffen werden. Die eingestellten Mittel 
stammen in Gänze aus dem beschlossenen Mehr-
erlös der Neubaugebietsverkäufe. 

(6) Eigene Arbeitsleistungen sind nicht förderfähig. 
Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Fertig-
stellung der Baumaßnahme und nach Rech-
nungsnachweis der tatsächlich entstandenen 
Sach- und Materialkosten.  

(7) Anträge können jederzeit gestellt werden. Auf-
grund von Finanzmittelknappheit nicht zum Zuge 
gekommene Anträge kommen zum Zug sobald 
die Mittel vorhanden sind und die Fördervoraus-
setzungen noch bestehen. 

(8) Ein Rechtsanspruch auf Fördermittel gemäß die-
ser Förderrichtlinie besteht nicht bzw. wird ausge-
schlossen. 

(9) Dem Gemeinderat obliegt bei Maßnahmen des 
gemeindlichen Interesses die Gewährung von Zu-
schüssen im Einzelfall. 

 

Leibertingen, 12.05.2022 
gez. Stephan Frickinger, Bürgermeister 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Bodenrichtwerte für die Grundsteuerer‐
klärung 
Seit 01. Juli 2022 bis einschließlich Oktober 2022 ha-
ben alle Haus-, Wohnungs- und Grundstücksbesitzer 
Zeit, die Grundsteuererklärungen für alle ihre Grund-
stücke beim Finanzamt einzureichen. Die Abgabe ist 
verpflichtend. Die Erklärungen sind in elektronischer 
Form – vorzugsweise über ELSTER – zu übermitteln. 
Für die Grundsteuererklärung werden die sogenann-
ten Bodenrichtwerte benötigt. Die Bodenrichtwerte 
für jede Gemeinde werden vom Gutachterausschuss 
festgesetzt.  
Die Bodenrichtwerte können über das Onlineportal 
„BORIS BW“ unter folgendem Link https://www.gut-
achterausschuesse-bw.de abgerufen werden, sobald 
diese vom Gemeinsamen Gutachterausschuss der 
Gemeinden aus dem Landkreis Sigmaringen einge-
stellt wurden. Sollten Sie in dem Onlineportal noch 
keine Bodenrichtwerte finden, bittet der Gutachter-
ausschuss diese zu einem späteren Zeitpunkt noch-
mals abzurufen. In dringenden Fällen können die Bo-
denrichtwerte auch beim Gutachterausschuss in Sig-
maringen per E-Mail unter gutachterausschuss@sig-
maringen.de abgefragt werden. Allerdings bitten wir 
hiervon möglichst abzusehen, aufgrund der Masse an 
Anfragen, die aktuell eingehen. Wir bitten um Ver-
ständnis und bedanken uns für Ihre Geduld.  
Weiter müssen für die Grundsteuererklärung die 
Grundstücksfläche angegeben werden. Diese finden 
Sie ebenfalls in dem Onlineportal „BORIS BW“. 
 
 

Ortschaft Altheim  
Unser Dorffest 
Nach 2-jähriger Pause wird es wieder ein Dorffest in 
Altheim geben. Der Termin ist um eine Woche auf 
das erste September Wochenende verschoben wor-
den, also am Sonntag und Montag, den 4. + 5. Sept. 
2022 in gewohntem Umfang. Die Vorbereitungen lau-
fen, Plakate mit Einzelheiten sind demnächst verfüg-
bar. Viele Helfer*innen, Kuchen- und Salatspenden 
sind jederzeit willkommen, wir kommen auf euch zu, 
oder meldet euch einfach gerne bei der Vorstand-
schaft oder OV H. Straub. 
gez. FV Dorfgemeinschaft Altheim e.V. 
 
 

Ortsverwaltung Thalheim 
Herzlichen Dank! 
Herzlichen Dank den vielen Besuchern und Mitfeiern-
den bei unserem Einweihungsfest vom Haus der Ver-
eine mit Dorfplatz. Gefreut haben wir uns auch über 
die vielen überaus positiven Rückmeldungen der Be-
sucher beim Durchgang durch das Haus der Vereine. 
Herzlichen Dank Herrn Pfarrer Dr. Dulik für die tref-
fenden Segensworte sowie MdL Burger, MdB Bareiß 
und Altbürgermeister Reitze für die guten Wünsche 
zur Einweihung. Besten Dank dem Kirchenchor für 
den schönen Gesang im Gottesdienst sowie ganz be-
sonders auch dem Kinderchor Ohrwurm für ihre erfri-
schenden und lebendig vorgetragenen Lieder wäh-
rend dem Festakt. Eine schöne Idee von Architekt 



Gindele war die symbolische Schlüsselübergabe mit-
tels einem Nusszopfs (aus all den geknackten Nüs-
sen der vergangenen fünf Jahre), den alle Besucher 
im Nachgang stückchenweise teilend verzehren durf-
ten. Dank auch unserer Musikkapelle für die zünftige 
musikalische Begleitung unseres Frühschoppens 
und darüber hinaus. 
Herzlichen Dank nun aber vor allem auch der Ver-
einsgemeinschaft, den Ortschaftsräten und den Thal-
heimer Gemeinderatskollegen für die selbstverständ-
lichen und souveränen Arbeitsübernahmen bei der 
Vorbereitung, Durchführung und auch der Nachberei-
tung. Das hat alles vorbildlich und perfekt mit großem 
Engagement und Verlässlichkeit geklappt.  
So konnte und durfte unsere Dorfgemeinschaft mit all 
den vielen Besuchern aus Nah und Fern ein gelunge-
nes wunderschönes und harmonisches Einweihungs-
fest auf unserem Dorfplatz begehen. Herzlichen Dank 
allen fürs Dabeisein, fürs Mitmachen und fürs Mitfei-
ern. 
gez. H. Stekeler, Ortsvorsteher 
 

 
 
 

Wildensteinschule  
Leibertingen 
Jupp, Joschka und die Zauber-
lehrlinge 

Sieben Jahre Schulsozialarbeit an der Wildenstein-
schule Leibertingen sollten gebührend gefeiert wer-
den. 
Die Primzahl 7 hatte in vielen verschiedenen Kulturen 
schon immer eine tiefe Symbolik. Am 05. August 
2022 um 17.30 Uhr werden wir sie mit viel Spielfreude 
auf einen Streich zur magischen 7 machen. 
Für die Zauberlehrlinge aus Hogwarts ist es bekann-
termaßen strengstens verboten, während der Ferien 
zu zaubern. In der Wildensteinschule Leibertingen 
gelten allerdings andere Gesetze, deshalb haben flei-
ßige Zauberlehrlinge mit Unterstützung von Jürgen 
Seybold alias Jupp und seinen zauberhaften Hunden 
Joschka und Gretel sowie der Schulsozialarbeiterin 
Julja Budamert und den Betreuerinnen Maren Hahn, 
Hiltrud Riester und Rodica Rebholz eine wunder-
schöne Darbietung geschaffen. 
Alle Neugierigeren, Zirkusbegeisterten und Fans der 
Wildensteinschule sind herzlich im Namen der 
Schulsozialarbeit, dem Zaubermeister und den Kin-
dern der Wildensteinschule eingeladen dieses Spek-
takel mitzuerleben!  

Die Streitschlichter und Ersthelfer der Wilden-
steinschule:  
Liebe Leser/Innen, 
über verschiedene Übungen lernen die Kinder der 
Klassen 3 und 4 mit Streit umzugehen und auf dem 
Pausenhof anderen Kindern zu helfen. In der AG, 
welche freiwillig ist, lernen die Kinder wie man zu Lö-
sungen kommt ohne sich die „Köpfe“ einzuschlagen. 
So unterstützen die „Großen“, die „Kleinen“, das ge-
samte Schuljahr über und übernehmen so eine sehr 
wichtige Rolle im Schulalltag.  
Über das gesamte Schuljahr lernen die Kinder z.B. 
über Rollenspiele, Gruppenspiele und andere Übun-
gen wie das miteinander reden funktionieren kann 
und gelten als unsere „gelben Engel“ der Schulge-
meinschaft.   
Darüber hinaus werden die Kinder zum Junior - 
Ersthelfer/In, in der AG ausgebildet. Hier arbeitet 
Frau Budamert in Kooperation mit dem DRK Sigma-
ringen. Wie lege ich einen Verband richtig an? Wel-
che Nummer wähle ich in einem Notfall und wie funk-
tioniert eine stabile Seitenlage? Diese Themen und 
viele andere sind unter anderem Dinge mit denen 
sich die Kinder innerhalb der AG auseinander setzten 
um die Kinder auf dem Pausenhof mit dem Gelernten 
zu unterstützen!   
Seit 7 Jahren findet diese AG an der Wildenstein-
schule statt und wird eifrig von den Schülern/innen 
genutzt.  
 

 
 
 

Waldgeisterzunft  
Kreenheinstetten e.V. 
Am Samstag, den 16.07.2022 findet ab 16 
Uhr auf dem Dorfplatz Kreenheinstetten 

unser diesjähriges HELFER-Fest statt. 
Alle, die uns in jeglicher Art und Weise unterstützt ha-
ben, sei es beim Wirten einer Hochzeit oder an der 
Fasnet, Nähen unseres Häses, Fotografieren an der 
Fasnet und vieles mehr sind hierzu recht herzlich ein-
geladen. 
Für Essen und Getränke ist bestens gesorgt. Jedoch 
sollte jeder Teller, Besteck und Gläser selbst mitbrin-
gen. 
Bei schlechtem Wetter findet unser Helferfest nicht 
statt. 
Wir freuen uns auf ein paar tolle Stunden mit euch auf 
unserem Dorfplatz. 
Eure Vorstandschaft 
 
 



SV Kreenheinstetten/ 
Leibertingen 
Rückblick 
8. ReBau-Cub 2022 

Die F - Jugend des SV Kreenheinstetten/Leibertingen 
nahm sehr erfolgreich am ReBau-Cup in Laiz teil. Sie 
besiegten den FV Veringenstadt I mit 4:0, den TSV 
Sigmaringendorf mit 4:2, den FC 99 I mit 3:1, den FC 
Laiz I mit 4:2 sowie den SC Pfullendorf mit 4:3 und 
gewannen somit alle Spiele. 
 

 
 

 

TC Kreenheinstetten 
Bevorstehende Spiele: 
 

Samstag, 16.07.2022: 

Uhrzeit 
Mann-
schaft 

Heim  Gast 

14.00 Uhr Herren 40 TC Konstanz 2 
TC  
Kreenheinstetten 

 

Sonntag, 17.07.2022: 

Uhrzeit 
Mann-
schaft 

Heim  Gast 

13.00 Uhr Herren 1 
SV Emmingen/ 
Egg 1 

TC  
Kreenheinstetten 

 

!!! Aufstiegsspiel der Damen !!! 

Uhrzeit 
Mann-
schaft 

Heim  Gast 

13.00 Uhr Damen 1 
TC Kreenheinstet-
ten 

TC Singen 

 
 

Musikverein  Kreenheinstetten 
1856 e.V. 
Generalversammlung 
Unsere diesjährige Generalversamm-

lung findet am Freitag, den 22.07.2022 um 20.00 Uhr 
im Skiheim in Kreenheinstetten statt. Wir möchten 
alle Mitglieder, Ehrenmitglieder, Freunde und Gönner 
unseres Vereines herzlich dazu einladen. 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Jahresbericht des Schriftführers 
3. Bericht des Kassiers 
4. Bericht des Dirigenten 

5. Bericht des Vorstandes 
6. Entlastung der Vorstandschaft 
7. Wahlen 
8. Wünsche und Anträge 
Anträge zur Tagesordnung müssen schriftlich bis 
zum 20.07.2022 bei Jochen Janke eingereicht wer-
den. 
 
 

 OG Leibertingen 
Tagestour durch die Wutach- und Haslach-
schlucht am Sonntag, den 17.07.2022 
Abwechslungsreiche Wanderung durch die Ab-
schnitte der Wutach- und der Halslachschlucht. Die 
Wanderung beginnt auf breiten Wirtschaftswegen 
und führt anschließend über schmale Pfade durch die 
beiden Schluchten. 
Wegstrecke ca. 13 km, Gehzeit ca. 5 Std. und ca. 280 
Höhenmetern. 
Es wird auch eine verkürzte Wanderung durch die 
Schlucht angeboten. 
Wegstrecke ca. 8 km, Gehzeit ca. 4 Std., und 200 Hö-
henmetern. 
Ein Rucksackvesper und genügend Getränke bitte 
mitnehmen. Gutes Schuhwerk und Wanderstöcke 
sind zu empfehlen.  
Treffpunkt ist um 10.00 Uhr in Leibertingen am 
Dorfplatz, eine anschließende Einkehr ist geplant. 
Infos bei Sauter Dieter Tel. 07466-1411 oder auf un-
serer Homepage unter 
http://leibertingen.albverein.eu 
Gäste sind zu dieser Wanderung herzlich willkom-
men. 
 

Einladung 40 Jahre Ortsgruppe Leibertingen 
Erinnerung Jubiläumsjahr 
Liebe Wanderfreunde, 
Mitglieder und Freunde unserer Ortsgruppe sind  

am Samstag, 27. August 2022 
in den „Burghof“, nach Leibertingen (ehemals Gast-
haus Burg) eingeladen, das Jubiläumsjahr gemein-
sam zu feiern. 
Folgender Ablauf ist vorgesehen: 
16.30 Uhr Start mit einem Sektempfang  
17.00 Uhr Gemeinsames Abendessen 
anschließend Ehrungen und Grußworte und gemütli-

ches Beisammensein mit Unterhaltung  
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme! 
Die Anmeldung bitte bis zum 15. Juli 2022 an:  
Dieter Sauter, Zimmernstr. 24, Leibertingen 
       
 

An der Jubiläumsfeier am 27.08.2022  
nehme/n ich/wir 
 
_______________________________________ 
Name, Vorname, Anschrift 
 
_______________________________________ 
Name, Vorname, Anschrift 
 

teil  
       



Wohnzimmerkonzert mit dem Musikhei‐
ler Herbert Wagner 
Herbert Wagner ist keltischer Musikschamane und 
Lehrer einer Vielzahl spiritueller Techniken. Sein Ziel 
ist die Wiederherstellung der Verbindung von Natur 
und Mensch. 
An diesem Abend erlebst Du die Wirkung von Musik, 
und erfährst alles zur selbständigen Praxis in Medita-
tion und Ritualmusik. Die Veranstaltung gibt Dir die 
Möglichkeit, mehrere Reisen zu machen. Du wirst 
dich wie in Sibirien fühlen, zu Besuch bei den 
Nordvölkern und in unserer keltischen Vergangen-
heit. Alle Rituale und Trancereisen werden ausführ-
lich erklärt und besprochen. 
Auf Deine Anliegen und Vorschläge wird natürlich 
eingegangen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Termin: Samstag, 16. Juli 18 - 21 Uhr 
Ort: in unserem Meditationsraum in Thalheim 
Kosten: 20 Euro auf Spendenbasis, 10 Euro für die-
jenigen, die weniger zur Verfügung haben (z.B. Ar-
beitssuchende, Studierende) 
Mehr Infos und Anmeldung unter www.florentinevik-
toria.de oder unter 0152 53725708 
 
 

Landratsamt  
Sigmaringen 
 

WaldBlicke – Rund um Buche, Fichte, Tanne 
Mit dem neuen Angebot „WaldBlicke“ möchte der 
Fachbereich Forst des Landratsamtes Sigmaringen 
die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises über 
verschiedene Themen zum Wald informieren und da-
bei vielfältige Einblicke in den Waldalltag geben. 
Am Dienstagabend, den 19. Juli 2022 um 18.00 
Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, bei einem 
Waldspaziergang mit Förster Christoph Möhrle den 
Ablacher Wald zu erkunden. Treffpunkt ist der Wald-
spielplatz Katzenhau „Bänkle“ (an der Straße Thal-
heim Richtung Buchheim). 
Je nach Interessenslage der Teilnehmenden können 
die Zusammenhänge im Ökosystem Wald, die Forst-
wirtschaft, die Folgen des Klimawandels oder auch 
kulturgeschichtliche Hintergründe in den Blick ge-
nommen und unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt 
werden. 
Das Angebot richtet sich vor allem an Erwachsene, 
die schon immer Näheres rund um den Wald erfahren 
wollten. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmel-
dung möglich. 
Alle weiteren Termine dieser Veranstaltungsreihe fin-
den Sie auf der Homepage des Landratsamtes Sig-
maringen unter www.landratsamt-sigmarin-
gen.de/waldblicke. 
 

Landkreis  Sigmaringen  sucht  Interessierte  für 
Winterdienst  im Bereich der Straßenmeisterei 
Sigmaringen 
Das Landratsamt sucht Interessierte, die Aufgaben 
im Winterdienst übernehmen möchten. Im Rahmen 
des Winterdienstes fahren Sie zwischen Mitte Okto-

ber und Mitte April auf Anforderung durch den örtli-
chen Einsatzleiter auf einer fest zugeteilten Strecke. 
Dabei räumen Sie die Straße von Schnee und Eis 
und verhindern durch das Streuen von Feuchtsalz, 
dass es auf der Straße glatt wird. Damit im Berufsver-
kehr die Straßen befahrbar sind, rufen die Einsatzlei-
ter bei Bedarf ab 02.30 Uhr nachts die Fahrer zum 
Einsatz. Ab 03.00 Uhr geht es zumeist auf die Stre-
cke. Bei Schneefällen tagsüber oder abends werden 
zum Teil bis 22.00 Uhr Einsätze gefahren. Dabei 
müssen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geräumt 
werden. 
Interessierte benötigen einen Lkw mit ausreichenden 
Achslasten sowie eine gültige Fahrerlaubnis zur Be-
setzung der Früh- sowie der Spätschicht im Einsatz-
plan. 
Der Schneepflug und das Streugerät werden vom 
Landkreis zur Verfügung gestellt. Die Vergütung er-
folgt nach festgelegten Sätzen für Einsatzzeiten und 
Bereitstellung der Fahrzeuge. Die Einsatzzeiten wer-
den über eine vom Landkreis zur Verfügung gestellte 
Telematik aufgezeichnet, welche die Abrechnung er-
leichtert. 
Bei Interesse oder Rückfragen wenden Sie ich an den 
Fachbereich Straßenbau (Telefon 07571/102-8702, 
E-Mail post.strassenbau@lrasig.de) oder bei der 
Straßenmeisterei Sigmaringen (Tel. 07571/7435-0, 
E-Mail post.sm-sigmaringen@lrasig.de). 
Die Ausschreibung läuft bis zum 26.07. um 09:00 Uhr 
und kann unter folgendem Link abgerufen werden: 
https://www.landkreis-sigmaringen.de/de/Landrats-
amt/Kreisverwaltung/Fachbereiche/Liegenschaften-
und-Technik/Vergabe. 
 

Auf  zur  Bohrmehlsuche:  Vermeidung  einer 
Massenvermehrung des Borkenkäfers 
Die seit einigen Jahren wiederkehrenden längeren 
Trockenphasen machen der Fichte sehr zu schaffen, 
sodass sie anfälliger für einen Borkenkäferbefall wird. 
So ist auch im Landkreis Sigmaringen die Borkenkä-
ferpopulation stark angewachsen. 
Die frühsommerliche Witterung im Mai bot ideale 
Schwärmbedingungen und die Borkenkäfer haben 
ihre erste Brut in den Fichten angelegt. In den kom-
menden Tagen und Wochen werden die Hinweise für 
einen Befall nun immer deutlicher zu sehen sein. In-
tensive Befallskontrollen sind daher derzeit von be-
sonderer Relevanz. Frisches Bohrmehl, z. B. auf Rin-
denschuppen, am Stammfuß, in stammnahen Spinn-
weben oder auf den Blättern der Bodenvegetation, ist 
ein eindeutiger Hinweis auf kürzlich erfolgten Käfer-
befall. Weitere Symptome sind Harztropfen oder 
Harzfluss sowie mit Bohrmehl verklebte Harztrichter. 
Im weiteren Verlauf des Befalls sind Spechtab-
schläge am Stamm der Fichte zu beobachten. Erst 
später fallen die Nadeln ab und die Krone verfärbt 
sich. 
Saubere Waldwirtschaft – Käferholz raus aus den 
Wäldern 
Befallenes Käferholz muss daher am besten sofort, 
spätestens jedoch bis zum Ausflug der Jungkäfer auf-
gearbeitet sein. Nach festgestelltem Käferbefall bleibt 



höchstens ein Zeitraum von vier Wochen für die Auf-
arbeitung. Das Holz muss dann entweder mindestens 
500 Meter von Fichtenwäldern entfernt gelagert oder 
sofort in das Sägewerk gebracht werden. Alternativ 
muss es entweder entrindet oder notfalls gespritzt 
werden. 
Vermarktung über die Holzverkaufsstelle 
Bitte nehmen Sie mit dem zuständigen Forstrevierlei-
ter Kontakt auf, wenn Ihr Holz über die Holzverkaufs-
stelle beim Landratsamt vermarktet werden soll. Aus-
haltung der Sortimente und Lagerort müssen auf die 
aktuelle Marktlage ausgerichtet werden. Kleinmen-
gen müssen selbst verwertet werden (Brennholz). 
Alte Käferbäume, die seit Längerem dürr sind (voll-
ständig abgefallene Rinde), können ohne Gefahr ste-
hen bleiben und verrotten: Der Borkenkäfer ist hier 
längst ausgeflogen. 
Förderung durch das Land 
Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Privat-
waldbesitzenden bei der Bewältigung von Extrem-
wetterereignissen in ihren Wäldern. Als Aufarbei-
tungshilfe stellt das Land 6 Euro je Festmeter Schad-
holz zur Verfügung. Dabei muss eine Mindestmenge 
von 42 Festmeter je Förderantrag erreicht werden. 
Bei geringem Schadholzanfall können sich mehrere 
Privatwaldbesitzende zusammenschließen, um sich 
die Holzaufarbeitung fördern zu lassen. Sprechen Sie 
hierzu die für Sie zuständige Forstrevierleitung an. 
Weitere Informationen erhalten Sie beim Fachbereich 
Forst des Landratsamtes Sigmaringen telefonisch 
unter 07571/102-2510, per E-Mail an post.forst@lra-
sig.de oder auf der Homepage www.landkreis-sigma-
ringen.de/wald. 
 

Landrätin Stefanie Bürkle für ihre zweite Amts‐
zeit verpflichtet 
Bei der öffentlichen Kreistagssitzung am Montag, 4. 
Juli 2022 wurde Stefanie Bürkle feierlich von Regie-
rungspräsident Klaus Tappeser als wiedergewählte 
Landrätin des Landkreises Sigmaringen vereidigt und 
verpflichtet. Als stellvertretender Vorsitzender des 
Kreistags begrüßte Bürgermeister Jochen Spieß die 
zahlreichen Gäste, die die Landrätin beim Start in ihre 
zweite Amtszeit begleiten wollten.  
Im Namen des Kreistags verdeutlichte er, dass die 
Mitglieder sie bei der Wahl am 7. April 2022 mit einer 
überwältigenden Mehrheit in ihrem Amt für weitere 
acht Jahre bestätigten, weil sie dem ihr geschenkten 
Vertrauen voll gerecht wurde und seither stets fach-
lich und persönlich überzeugt.  
Landrätin Stefanie Bürkle dankte dem Kreistag als 
Hauptorgan des Landkreises für dessen Vertrauen 
und konstruktiv-kritische, aber immer wertschätzende 
und progressiv mutige Begleitung ihrer Arbeit und der 
der Landkreisverwaltung. Als Landrätin möchte sie al-
les dafür tun, um den Landkreis in den nächsten Jah-
ren in eine gute Zukunft zu führen und dessen Zu-
sammenhalt weiter zu stärken.  
Der Amtseinsetzung schloss sich der Sommeremp-
fang des Landkreises an. Unter den Gästen waren 
auch die „Coronahelden“ des Landkreises, die seit 
Beginn der Pandemie Wertvolles für den Landkreis 
und unsere Gesellschaft leisten.  
 

Impfangebot: Jeden Samstag von 10 bis 18 Uhr 
im Landratsamt  
Im Landratsamt Sigmaringen werden nach wie 
vor immer samstags von 10 Uhr bis 18 Uhr Imp-
fungen angeboten. Geimpft wird im Zimmer der 
Hebammensprechstunde, welches sich im Eingangs-
bereich befindet.  
Kinderimpfungen werden nach den neuen Emp-
fehlungen der STIKO angeboten 
Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren können sich eben-
falls samstags im Zeitraum von 10 Uhr bis 14 Uhr mit 
dem Kinderimpfstoff von BioNTech impfen lassen.  
Alle Impfungen erfolgen nach den Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission  
Online-Terminreservierung erwünscht  
Eine Online-Terminreservierung unter www.land-
kreis-sigmaringen.de/impftermin ist erwünscht, Imp-
fungen sind aber auch ohne Terminvereinbarung und 
ohne langes Warten möglich. Zur besseren Steue-
rung und Einteilung werden die Impfstoffe zu folgen-
den Zeiten angeboten: 
Jeden Samstag:  
Impfangebot im Landratsamt Sigmaringen 
 

Impfstoff Zeitfenster 
BioNTech und Moderna von 10 bis 18 Uhr 
BioNTech für Kinder im Al-
ter von 5 bis 11 Jahren 

von 10 bis 14 Uhr 

Novavax von 10 bis 15 Uhr. 
Zudem können mobile Einsätze in Heimen und in 
Sammelunterkünften nach Rücksprache mit dem 
Impfstützpunkt organisiert werden. 
Angebote in Arztpraxen und Apotheken 
Wer sich impfen lassen möchte, kann dies auch bei 
vielen Haus- und Fachärzten oder Apotheken tun. 
Mehr Infos unter www.landkreis-sigmaringen.de/imp-
fen 
 
Verein zur landwirtschaftlichen Fortbildung im 
Kreis Sigmaringen e.V. 
Einladung zur Jahreshauptversammlung  
Termin: Freitag, den 15. Juli 2022, um 20:00 Uhr im 
Landgasthof Linde in Göggingen 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Grußworte 
3. Bericht des Vorsitzenden 
4. Geschäftsbericht 
5. Kassenbericht 
6. Kassenprüfbericht 
7. Entlastung der Vorstandschaft 
8. Wahlen 
9. Wünsche und Anregungen 
Vortrag nach der Vereinsversammlung: 
„Situation auf den Agrarmärkten – fressen die 
Kosten die Erlöse auf? 
Referent: Richard Riester 
Der Vorstand und die Ausschussmitglieder laden Mit-
glieder und Gäste ganz herzlich zu dieser Veranstal-
tung ein. 
 

Lehrfahrt am 22.07. – Es sind noch Plätze frei 
Der Verein zur landwirtschaftlichen Fortbildung im 
Kreis Sigmaringen (VLF) startet am Freitag, 22. Juli 



2022 zur traditionellen Lehrfahrt. Dieses Jahr geht es 
in den Landkreis Rottweil. Erste Station ist der land-
wirtschaftliche Betrieb der Familie Steinwand in Dür-
renmettstetten. Die Familie Steinwand hält Wasser-
büffel und stellt Käse her. Nach der Stall- und Hofbe-
sichtigung können wir die erzeugten Produkte verkos-
ten. Danach geht es weiter zum Thyssenkrupp-Test-
turm. Wir besuchen die Aussichtsplattform des 232 m 
hohen Turms und genießen die Aussicht. In Rottweil 
ist ein kurzer Aufenthalt zum Kaffeetrinkern oder 
bummeln geplant. Am Nachmittag geht es in die 
„Kornkammer“ der Familie Schittenhelm. Dort lernen 
wir das Betriebskonzept kennen und besichtigen den 
ökologisch bewirtschafteten Betrieb. Der Abschluss 
der Fahrt findet in der Genießerscheune der Familie 
Schittenhelm statt, wo wir uns auf die Gerichte aus 
eigener Produktion freuen können. Zu dieser Fahrt 
sind Mitglieder und Gäste herzlich eingeladen. 
Abfahrt: 
7:30 Uhr, Sigmaringen, Busunternehmen KVB, 
Gorheimer Allee 2, 72488 Sigmaringen 
geplante Rückkunft nach Sigmaringen: 18:30 Uhr 
Um Anmeldung bis 15. Juli 2022 wird gebeten. Die 
Lehrfahrt wird nur bei ausreichender Teilnahme an-
geboten. 
Telefon-Nr. 07571/102-8601 oder per mail unter Ste-
fanie.Boos@lrasig.de  
 

 
Arbeiten mit Kindern als Tagesmutter oder Tages-
vater 
Viele Eltern suchen nach einer qualifizierten Betreu-
ung für Ihre Kinder und sehen die individuelle, famili-
äre Betreuung ihrer Kleinsten bei einer Tagesmutter 
oder einem Tagesvater als gute Alternative zu Ein-
richtungen. Eltern haben die Möglichkeit sich bis zum 
Kindesalter von drei Jahren explizit für diese Betreu-
ungsform zu entscheiden. Der Eigenanteil an den Be-
treuungskosten in Kindertagespflege für unter Drei-
jährige fällt für viele Eltern sehr gering aus. Sie erhal-
ten als Kindertagespflegeperson das Betreuungsgeld 
vom Landkreis Sigmaringen. Individuelle Beratung 
und Unterstützung bei Ihrer Arbeit als Kindertages-
pflegeperson werden Ihnen von der Koordinierungs-
stelle für Kindertagespflegepersonen angeboten. 
Wenn Sie Freude am Umgang mit Kindern, zeitliche 
Ressourcen und räumlichen Möglichkeiten haben, er-
füllen Sie wesentliche Voraussetzungen für die Arbeit 
in Kindertagespflege.  
Als Tagesmutter oder Tagesvater arbeiten Sie selbst-
ständig und setzen Ihr eigenes pädagogisches Kon-
zept um. Im Qualifizierungskurs sind der Aufbau Ihrer 
Kindertagespflegestelle, Recht und Finanzen, Ent-
wicklung des eigenen Konzeptes und die pädagogi-
sche Alltagsgestaltung grundlegende Themenberei-
che.  
Die Koordinierungsstelle für Tageseltern startet in Ko-
operation mit dem Landkreis Sigmaringen einen Qua-
lifizierungskurs für Tagesmütter und –väter am 
Donnerstag, 13. Oktober 2022 in Sigmaringen. 

Die Grundqualifizierung besteht aus einem tätigkeits-
vorbereitenden und einem tätigkeitsbegleitenden 
Teil. Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. 
Bewerbungsende ist Mittwoch, 27. Juli 2022. 
Wir informieren Sie gerne ausführlicher und beant-
worten Ihre Fragen: 
Koordinierungsstelle für Tageseltern, Marlies 
Hanschke (Tel.: 07571 7479510, Mobil: 0151 
10377223, E-Mail: m.hanschke@fbz-sigmarin-
gen.de) im FBZ e.V. Sigmaringen, Koordinierungs-
stelle für Tageseltern. 
Auskünfte über die persönlichen Voraussetzungen 
für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson erhalten 
Sie von Ingrid Höfer, Fachstelle für Kindertagespflege 
(Tel.: 07571 102-4258, E-Mail: ingrid.hoefer@LRA-
SIG.de) im Landratsamt Sigmaringen. 
 
 

 
Römisch‐katholische  Kirchengemeinde 
Laiz‐Leibertingen 
 

Donnerstag, 14.07.2022 
18:30 Uhr Kreenheinst. Eucharistiefeier 
 

Samstag, 16.07.2022 
18:30 Uhr Altheim  Eucharistiefeier 
 

Sonntag, 17.07.2022 
09:00 Uhr Kreenheinst. Eucharistiefeier 
 

Dienstag, 19.07.2022 
18:30 Uhr Altheim  Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Kreenheinst. Rosenkranz 
18:30 Uhr Thalheim Rosenkranz 
 

Weitere Gottesdienste und Informationen unserer 
Seelsorgeeinheit erhalten Sie auf unserer Homepage 
www.kath-laiz-leibertingen.de.  
 
 

 
 

Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr gerettet 
durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes 
Gabe ist es. (Epheser 2,8) 
 

Sonntag, 17. Juli (5. Sonntag nach Trinitatis) 
  9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Anja Kunkel) 
11.00 Uhr Taufgottesdienst für Amelie Bosch und 
Pascal Braun 
 

Montag, 19. Juli 
15.00 - 17.00 Uhr Begegnungscafé im Paul-Gerhardt-
Saal 



Donnerstag, 21. Juli 
10.00 - 15.00 Uhr Kirchencafé zur Marktzeit 
 

Freitag, 22. Juli 
16.00 - 17.00 Uhr Gruppenstunde der Meute (6 - 10 
Jahre) 
17.00 - 18.00 Uhr Gruppenstunde der Igel (11 - 15 
Jahre) 
19.30 Uhr Posaunenchorprobe 
 

Sonntag, 24. Juli (6. Sonntag nach Trinitatis) 
  9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Uwe Reich- Kunkel) 
 

Begegnungscafé 
Immer montags von 15 – 17 Uhr ist im Paul-Gerhardt-
Saal (Conradin-Kreutzer-Str. 17) das Begeg-
nungscafé geöffnet und bietet den bereits hier ange-
kommenen Flüchtlingen aus der Ukraine die Gele-
genheit, sich gegenseitig auszutauschen. 
Alle ehrenamtlichen Helfer und Gastfamilien sind 
ebenfalls willkommen. 
Nachfragen beantwortet Joachim Bach: 
jm.bach@t-online.de, 07575/925373 
 

Kirchen Café am Krämermarkt - 21. Juli 2022 
Herzliche Einladung zum Kirchencafé ab 10.00 Uhr 
im Paul-Gerhardt-Saal. 
Entfliehen Sie dem Trubel auf dem Markt für ein paar 
Minuten oder länger. 
Gönnen Sie sich eine Tasse Kaffee, und genießen 
Sie die Ruhe bei einem guten Gespräch. 
Das Kirchencafé Team unter der Leitung von Ulrich 
Marx freut sich auf Ihren Besuch  
 
 

Veranstaltungen in der Umgebung 
 

     
 

Naturschutzzentrum Obere Donau 
 

Rundwanderung um Beuron. Freitag, 22. Juli, 14 
Uhr (Anmeldung bis 21.07.) 
Die circa dreistündige Wanderung führt vom Tal in 
Beuron hoch zur aussichtsreichen Hangkante und auf 
schmalen Wegen zurück zum Ausgangspunkt. Bernd 
Schneck, Geschäftsführer des Naturparks Obere Do-
nau, informiert über die vielen botanischen, ge-
schichtlichen und sonstigen Besonderheiten entlang 
des Weges und über die Aufgaben eines Naturparks. 
Treffpunkt: Haus der Natur; Leitung: Bernd Schneck; 
Gebühr: 4,- €. Anmeldung bis 21. Juli beim Haus der 
Natur, Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 
 
Alte Sagen neu entdeckt. Freitag, 22. Juli, 19 Uhr 
(Anmeldung bis 20.07.) 
Birgit Leibold hat sich mit unseren regionalen Sagen 
beschäftigt und fesselt mit ihrer Kunst diese, wie anno 
dazumal, frei wiederzugeben. Sagen wurden oft nach 
Orten, historischen Ereignissen oder auch Personen 
benannt und sind so vielfältig wie die Landschaft der 
Schwäbischen Alb. Manche regen die Fantasie an, 
andere sind zum Gruseln oder aber auch zum 

Schmunzeln. Wissenswerte Hintergründe und musi-
kalische Einlagen runden den Vortrag ab. Treffpunkt: 
Haus der Natur, Seminargebäude; Leitung: Birgit Lei-
bold, Erzählkünstlerin; Gebühr; 10,- €. Anmeldung bis 
20. Juli beim Haus der Natur, Tel. 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de. 
 
Wanderung „Von der Kiesgrube zum Naturpara-
dies“. Samstag, 23. Juli 
Sportliche Morgenwanderung im Gebiet Sauldorfer 
und Schwackenreuter Seen mit Bademöglichkeit. 
Strecke: 15 km, Wanderzeit ca. 5 Stunden. Anmel-
dung und Informationen beim Wanderführer Karl-Pe-
ter Neusch, Tel. 07573/1830; kpp-neusch@t-on-
line.de. 
 
Exkursion „Der Rote Milan - Ein „seltener“ Greif-
vogel unserer Heimat“. Sonntag, 24. Juli, 9 Uhr (An-
meldung bis 21.07.) 
Fast das ganze Jahr lässt sich einer der schönsten 
Greifvögel unserer Heimat beobachten. Trotz seiner 
Häufigkeit in unseren Fluren ist genau dieser Greifvo-
gel ein seltener Vertreter in der Welt der befiederten 
Jäger. Mit einem Fernglas ausgerüstet, kann man ihn 
bei seinen Beuteflügen mit Turmfalke und Bussard 
beobachten. Bitte falls vorhanden Fernglas mitbrin-
gen. Treffpunkt: Windrad Bäumlehof Leibertingen; 
Leitung: Armin Hafner; Gebühr: 4,- €; Anmeldung bis 
21. Juli beim Haus der Natur, Tel. 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de. 
 
Beuron. Naturpark-Frühstück. Sonntag, 31. Juli, 
9:30 bis 12 Uhr (Anmeldung bis 25.07.) 
Das Haus der Natur lädt zum Frühstück ein. Land-
wirte aus der Region bieten eine Kostprobe ihrer Pro-
dukte. Von verschiedenen Brotsorten aus regionalem 
Getreide über Wurst-, Schinken- und Käsevariatio-
nen von Rind, Schaf und Schwein, über Eier von 
glücklichen Hühnern bis zur fruchtigen Marmelade, 
Honig, leckerem Naturpark-Apfelsaft, Kräutertee und 
sogar Lupinenkaffee stammt alles aus der eigenen 
Produktion der Betriebe oder aus der Region. Bis auf 
Kaffee, Tee und Kakao natürlich ... Das Angebot va-
riiert je nach Saison. Die Gebühr beträgt 15,- € pro 
Person, 1,- € pro Lebensjahr bei Kindern von 5 bis 9 
Jahren. Sie ist aus organisatorischen Gründen per 
Vorkasse zu zahlen. Treffpunkt: Haus der Natur, Se-
minargebäude; Anmeldung bis 25. Juli beim Haus der 
Natur, Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.  
 
 

Campus Galli 
Führung: Kräutergarten und Wild-
kräuter – die natürliche Klosterapo-
theke 
Begeben Sie sich mit der Wildpflanzen-

pädagogin von Campus Galli auf eine spannende 
Reise ins Mittelalter mit seinen Heil- und Wildpflan-
zen. Erfahren Sie interessantes über das Heilwissen 
der mittelalterlichen Klöster, die Bedeutung der Kräu-
tergärten sowie über die Anwendung der Kräuter da-
mals und heute, im medizinischen Bereich sowie in 
der Küche. 



 Termine:  
Samstag, 16.07.2022 und Sonntag, 17.07.2022 

 Beginn: 11:30 Uhr am Heilkräutergarten (Werk-
statt „i“ im Geländeplan) 

 Bitte planen Sie sich für die Wegstrecke von der 
Kasse zum Heilkräutergarten ca. 30 Minuten Geh-
zeit ein. 

 Dauer: 60 Minuten 
 Preis: 4 Euro zzgl. zum Eintritt 
 Anmeldung erwünscht unter 07575 206-1423 
 Gruppengröße max. 20 Personen 
 
 

Freilichtmuseum  
Neuhausen ob Eck 
Wein-Genuss im Freilichtmuseum 
Geschichte und Geschichten zum 
Weinbau in der Region 

Im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck wird traditio-
nell nicht nur Most und Bier getrunken, auch der 
Hegau gehört noch mit zum Einzugsgebiet: und damit 
auch Teile des Badener Weinanbaugebiets. Am 
Samstag, 23. Juli 2022, präsentiert Winzerin und 
Museumslandwirtin Inga Ruess ab 19.30 Uhr acht 
Weinproben, die teils mit der Geschichte des Wein-
baus, teils mit der regionalen Weinproduktion verbun-
den sind. Zu entdecken gibt es viel Wissenswertes 
zum Thema Wein und Weinbau, unterlegt mit Ge-
schichte und Geschichten.  
Die Veranstaltung kostet 25,00 Euro, kleine Knabbe-
reien sind inklusive. Die Veranstaltung findet bei gu-
tem Wetter im Freien, bei schlechtem im Schafstall 
statt. Eine Anmeldung unter https://shop.freilichtmu-
seum-neuhausen.de ist aufgrund begrenzter Kapazi-
täten erforderlich.  
Entspann doch mal! – Energie tanken im Freilicht-
museum 
Wer kennt das nicht? Zu viel Stress auf der Arbeit o-
der auch Freizeitstress können einem das Leben 
schwermachen. Hier hilft Entspannung! Gemeinsam 
mit Entspannungspädagogin Maggy Vosseler kön-
nen Teilnehmende das Freilichtmuseum Neuhausen 
ob Eck am Samstag, 23. Juli 2022 zwischen 9.00 
und 12.00 Uhr einmal ganz anders kennen lernen: 
nicht nur als aufregenden Lern- und Erlebnisort, son-
dern als Ort der Entspannung. Indem der Geräusch-
kulisse abseits des Alltagsstresses gelauscht wird, 
sich barfuß durchs Museum getastet wird und eine 
Traumreise in besonderer Umgebung erfahren wird, 
kann man Ruhe und neue Energie tanken. Bitte mit-
bringen: Isomatte, Augenbinde, Handtuch für die 
Füße und ein Getränk. 
Die Kursgebühren liegen, inklusive Eintritt, bei 14,00 
Euro pro Person. Eine Anmeldung unter 
www.shop.freilichtmuseum-neuhausen.de ist erfor-
derlich. 
Führung durchs Museumsdorf 
Am Sonntag, 24. Juli 2022 können die Besucherin-
nen und Besucher das Freilichtmuseum Neuhausen 
ob Eck noch besser kennen lernen. Um 10.30 Uhr 
startet die offene Museumsführung: im Mittelpunkt 
steht Informatives und Unterhaltsames zu Haus- und 

Bewohnergeschichten. Eine Zeitreise in das Dorfle-
ben auf der Schwäbischen Alb, im Schwarzwald und 
am Bodensee.  
Diese Führung ist kostenfrei, zu zahlen ist lediglich 
der Museumseintritt. Eine Anmeldung unter 
https://shop.freilichtmuseum-neuhausen.de ist auf-
grund begrenzter Kapazitäten erforderlich.  
Ochsenblut und Musterwalze – Historische Wand-
gestaltung 
Unser Haus des Jahres 2022, das Haus Mennwan-
gen aus der Gemeinde Deggenhausertal liegt im hin-
teren Teil des Museums und stammt aus der Zeit um 
1700. Bei ersten Begehungen des im vergangenen 
Jahr grundlegend sanierten Hauses zur Vorbereitung 
der aktuellen Ausstellung „Fehlstellen – Geheimnisse 
im Haus Mennwangen“ kristallisierten sich zahlreiche 
rätselhafte, ungelöste Aspekte in Historie und Bau 
heraus. Diesen sogenannten „Fehlstellen“ sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums auf 
den Grund gegangen, haben sie in Szene gesetzt 
und laden Besucherinnen und Besucher zu einer par-
tizipativen Entdeckungsreise ein. 
Eine solche offene Fragestellung ist die Wandgestal-
tung in Haus Mennwangen: Waren die Wände farbig? 
Vielleicht sogar mit Mustern versehen? Die Antworten 
können in den historischen Häusern selten zu hun-
dert Prozent gegeben werden, dass mit Farben und 
schicken Mustern bereits früher Wände verziert wur-
den, ist ausreichend belegt. Allerdings geschah dies 
damals noch ohne Tapete. Malermeister Guido Bert-
sche zeigt am Sonntag, 24. Juli 2022, zwischen 
13.00 und 17.00 Uhr im Bauernhaus Biehle auf dem 
Dorfplatz das Herstellen verschiedener Farben, Mal-
techniken und Muster. Überraschend dabei: Schablo-
nenmalerei und Roll-On-Muster sind kein neumodi-
scher Kram. 
Diese Vorführung ist kostenfrei, zu zahlen ist lediglich 
der Museumseintritt. Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig. 
 
 

Donaubergland 
Premiumweg „Alter Schäfer-
weg“ erneut ausgezeichnet 
Der Donauwellen-Premiumweg 

„Alter Schäferweg“ wurde in diesem Tagen von den 
Wanderexperten des Deutschen Wanderinstituts in 
Marburg (Hessen) vor Ort überprüft und erneut mit 
dem „Deutschen Wandersiegel“ für Premiumwege 
ausgezeichnet. Dabei hat der Rundwanderweg zwi-
schen Mahlstetten und Böttingen sogar noch eine hö-
here Punktezahl bei der Qualitätsprüfung bekommen 
als bei der Erstzertifizierung vor drei Jahren. Dies ist 
nicht selbstverständlich, zumal die Wanderwege seit 
der Pandemie noch stärker begangen werden. Dies 
ist jedoch ein Ergebnis des kontinuierlichen Wegema-
nagements und der guten Zusammenarbeit aller Be-
teiligter an diesem Premiumweg, von Tourismusorga-
nisation, den beiden Kommunen, dem Albverein Böt-
tingen und vor allem dem offiziellen Wegepaten, des 
Böttinger Unternehmens SHL AG. Dessen Vorstand 
Gerd Lehr engagiert sich dabei regelmäßig persön-
lich und die Auszubildenden der Firma sind jährlich 



mindestens einmal auf dem Weg zu einer „Wegput-
zete“ unterwegs. Seit zwei Jahren betreibt Familie 
Lehr zudem im Sommer an der Grauentalquelle beim 
Schäferbrunnen auf eigene Kosten einen Getränke-
service für die Wanderinnen und Wanderer auf Spen-
denbasis. Das gespendete Geld wird dann wieder ei-
nem guten Zweck zugeführt. 
Der „Alte Schäferweg“ wurde 2019 als sechster Pre-
miumweg im Donaubergland eröffnet. Er führt vom 
Klettergarten im „Hirsch-Erlebniswald“ bei Mahlstet-
ten durch das Schäfertal bis zum „Alten Berg“ bei Böt-
tingen, einem der beeindruckendsten Aussichts-
punkte auf dem Heuberg, und zurück über das Lip-
pachtal bei der Lippachmühle wieder zurück. Der 
Rundweg ist 13 Kilometer lang und durchaus „for-
dernd“, kann aber auch abgekürzt werden. Bei Nässe 
sind an den Steigungen Wanderstöcke empfehlens-
wert. 
Alle wichtigen Infos zur Auszeichnung und zum „Alten 
Schäferweg“ gibt es auch im Internet unter www.do-
nau-wellen.de. 
 
Tipps für Rad- und Wandertouren 
Für alle Unternehmungen im Sommer im Donauber-
gland, ob Wandern, Radfahren, Museen oder mehr 
gibt es viele Tipps, Touren und Anregungen im Inter-
net unter www.donaubergland.de.  
 
 

Christliche Bildungswerk Sauldorf 
Tanzkurs für Anfänger und Wiedereinsteiger 
Discofox, Jive, langsamer Walzer, Wiener Walzer 
und Foxtrott 
Datum: Kurs 1: 21.09.2022 mittwochs 

Kurs 2: 23.09.2022 freitags 
Dauer:  10 Abende 
Uhrzeit: 19:30Uhr - 21:30 Uhr 
Leitung/Anmeldung: Regina und Jule Fugel,  
Tel. 07777/939401; Handy: 015758321333 + 
01774772090 (Handy nur per WhatsApp) 
Kosten: 60 Euro pro Person 
Ort: Turnhalle im Rosenbachsall Bietingen 
Die Teilnehmer Zahl ist begrenzt! 
Der Tanzkurs findet nur statt, wenn es genug Anmel-
dungen gibt. 
Bei Bedarf wird ein weiterer Kurs angeboten. 
(Vereine, Gruppen, Brautpaare usw. ist auch mög-
lich) 
 
 

Abendserenade in Frohnstetten 
Zu unserer Abendserenade am Mittwoch, 27. Juli 
2022 laden wir Sie herzlich auf den Schulhof nach 
Frohnstetten ein. Ab 19 Uhr unterhalten wir Sie unter 
der Leitung unseres Dirigenten Paul Maier mit einem 
abwechslungsreichen Programm und stimmen Sie 
musikalisch auf den Sommerurlaub ein. Für das leib-
liche Wohl ist mir gekühlten Getränken und Bratwürs-
ten ebenfalls gesorgt. Die Abendserenade findet nur 
bei gutem Wetter statt. 
Auf Ihr Kommen freut sich  
der Musikverein Frohnstetten e.V. 

Bildungszentrum Gorheim Sigmaringen 
Kurse am Bildungszentrum Gorheim 
Im Kurs “Drunter und Drüber – die Collage” am 
Donnerstag, 21.07.2022 von 17:00 Uhr bis 20:00 
Uhr dürfen Sie sich auf eigenwillige Collagen freuen! 
Aus Skizzen, Fotokopien, eigenen Bildern, Zeitschrif-
ten und Zeichnungen gestalten Sie ein Unikat. Die 
gerissenen und geschnittenen Papierfetzen und 
Textfragmente können so lange an- und umgeordnet 
werden, bis sich in der zufällig angeordneten Kons-
tellation wundersame Bilder ergeben und Geschich-
ten erzählt werden. Zum Teil wird manches wieder 
abgerissen oder mit Schmirgelpapier bearbeitet. Öl-
pastellkreiden, Wasserfarben etc. können als verbin-
dendes Element dienen, mit Stempeln kann der Text 
ergänzt werden. Sie arbeiten im Format bis 40x40cm 
auf Papier, Graupappe, Malkarton oder Lein-
wand. Bringen Sie eigenes Papier, Fotos, Stempel 
etc. gerne mit. Der Kurs ist für Anfänger und Fortge-
schrittene gedacht. Mehr Informationen und Anmel-
dung über die Homepage www.bildungszentrum-
gorheim.de.  
Der Fall Fidelis: Eine Tagesfahrt zur Ausstellung 
nach Feldkirch findet statt am 09.10.2022 von 07:00 
Uhr bis 19:00 Uhr. In den blutigen Wirren der Reka-
tholisierung zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges 
wird ein Kapuzinermönch in Seewis in Graubünden 
erschlagen. Wer ist das Opfer und was hat ihn in den 
graubündischen Prättigau verschlagen? Wer sind die 
Täter und was hat sie zu ihrer grausigen Tat getrie-
ben? Kann man die Geschichte überhaupt nur vor 
dem Hintergrund der verwickelten europäischen 
Machtpolitik verstehen? Und warum wird der erschla-
gene Kapuziner künftig als Heiliger verehrt? Die Aus-
stellung "Der Fall Fidelis" im Feldkircher Palais Liech-
tenstein erzählt die Geschichte des heiligen Fidelis 
von Sigmaringen, versucht dem Phänomen der Sak-
ralität auf den Grund zu gehen und verweist auf ge-
fährliche Polarisierungen. Kommen Sie mit nach 
Feldkirch und erleben Sie neben der spannenden 
Ausstellung die reizvolle Vorarlberger Partnerstadt 
von Sigmaringen! Mehr Informationen und Anmel-
dung über die Homepage www.bildungszentrum-
gorheim.de. 
Derzeit ist unser neues Programm (September 2022 
bis Februar 2023) in Arbeit. Ein großer Teil der neuen 
Veranstaltungen ist bereits online auf unsere Home-
page zu finden! In den nächsten Wochen werden wir 
unser gedrucktes Programm wie gewohnt verteilen.  
Weitere Kurse, mehr Informationen und Anmeldun-
gen auf der Homepage www.bildungszentrum-
gorheim.de.  
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 


